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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1990

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Die Beurteilung des kaufmännischen Verhaltens bei der Führung eines lebenden Unternehmens, das mit großer

wirtschaftlicher Kapazität und großem Auftragsbestand ausgestattet ist, bedarf einer besonders eingehenden, alle

maßgebenden wirtschaftlichen und unternehmerischen Aspekte in Betracht ziehenden Prüfung des Tatvorsatzes

(Schädigungsvorsatzes - so schon 11 Os 141/86 im ersten Rechtsgang).
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